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KLAGEN DER GEMEINDE TAEGERIG GEGENUEBER MELLINGEN, [AUFGEZEICH¬

NET VON JOHANN MEIER? , PFLEGER DER WENDELINSKAPELLEIN
TAEGERIG]

1 . Was die 45 Klafter Holz anbelange , welche Tägerig den Herren
[Schultheiss und Rat ] von Mellingen [ zuhanden ihres Spitals]
jährlich abliefern müsse , sei zu bemerken , dass Mellingen
diese in den obgenannten Jahren "gar fortheillig [habe ] machen
Hassen das man sagt flinfundfiertzig diseren Kllaff [ t ]er gäben woVl
sachzig gmei-ne Kltaffter ".

2.  An den Herbst - und Maiengerichten nähmen nicht nur der Zwing¬
herr [Johann Ulrich Schwendimann ] , sondern auch noch zwei

oder drei Herren aus dem innern Rat [von Mellingen ] teil . Die
se würden dabei nicht selten mit den übrigen Richtern [ ? ]
"ballgen"  und diese bedrohen.

3 . Im weitern beklage sich Tägerig über Kaspar Seiler , den Sohn
von [ Unter ] vogt [Felix Seiler ] , der ohne Erlaubnis der Gemein
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de im Tannwald sechs "sag höltzer"  geschlagen habe . Deswegen
seien beim Zwingherrn sowie beim Schultheissen [Johann Arbo¬
gast ] Müller und andern Ratsherren Klage eingereicht worden.
Insgesamt seien deswegen drei Urteile ergangen.
In einem ersten Urteil seien die Hölzer Kaspar Seiler zur
freien Verwendung zugesprochen worden . Tägerig habe diesen
Entscheid jedoch angefochten.
Einige Tage danach sei auf Begehren des Zwingherrn ein Aus¬
schuss von Tägerig vor ihm sowie dem Schultheissen und einigen

weitern Ratsherren erschienen und befragt worden , welche Sum¬
me sie für die 6 Hölzer forderten . Der Ausschuss habe darauf

verlangt , dass der Gemeinde dafür 6 gute Gl . bezahlt würden;
wolle Mellingen diesbezüglich noch weitergehende Forderungen
an Seiler stellen , so bleibe dies der Stadt überlassen . Doch

hätten obgenannte Herren [von Mellingen ] folgendes Urteil ge¬
fällt : Seiler müsse der Gemeinde für die "sag beim"  nichts ge¬
ben , dafür aber sei auch Tägerig nicht verpflichtet , Seiler
für seinen Neubau unentgeltlich Bauholz zur Verfügung zu stel¬
len . Mit diesem Entscheid habe sich die Gemeinde zufrieden ge¬
geben . Sobald aber Seiler sein Holz behändigt und zur Sägerei
geführt habe , hätten die Herren von Mellingen ihr Urteil dahin
abgeändert , dass diesem zusätzlich noch 18 Tannen Bauholz ge¬
liefert werden sollten . Jene , welche im Namen der Obrigkeit
diese Tannen hätten abliefern sollen , hätten Seiler jedoch be¬
deutet , dies nur tun zu wollen , wenn er ihnen für die "saghölt-
zer"  6 gute Gl . bezahle.

Wegen diesem Handel seien Tägerig von Mellingen noch zusätz¬
lich 37 Batzen in Rechnung gestellt worden.
Da die Mellinger einmal pro Woche das Recht hätten , ihre
Schweine auf die Weide von Tägerig zu schicken und diese dabei
viel Schaden anrichteten , habe die Gemeinde ihren Weibel zum
Zwingherrn gesandt , um diesen zu bitten , dafür besorgt zu sein,
dass solche Schädigungen nicht mehr vorkämen . Doch habe der
Zwingherr dem Weibel den folgenden Bescheid gegeben : "die von

jfuoren 2 oder drei tag war denen von tägerig Jn Jhr ackert Uesen
Jhre s,chwin denen von tägerig Jhren weidtgang rosen imd rindtfech schedigen ".
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Als darauf diese Klagen vor die Gemeindeversammlung in

Tägerig getragen worden seien , hätten die Dorfgenossen ge¬

meint , es habe , da ihnen die Herren von Mellingen , der Le-
hentrager [Rudolf Würgler ] und der Zwingherr , nicht , wie
es ihre Pflicht wäre , beiständen , wirklich keinen Sinn,

sich selber der Weiden wegen allzu grosse Sorgen zu machen.

[5 . ] "Witer zuo wüsen das ich einenn Urben bei dem kapellen pflager [Johann

Meier ] zuo tagerig funden , von h . statsohriber [Rudolf Strub ? ] von

meligen geschriben , der lut et allso das . . . [im Bauernkrieg ] die buren

und oberkeit ins fäldt gezogen gegen einandem die buren hin und wider

g fangen dieselben köpf ft gfiertdeilt die lid an die strosen ufgehänckt,

dan in witer vermält , das dise und iene kätzer nit wolen glauben das

unsere briester uff dem altar . unsers herm Jesu Christe lib und bluot

könen und mögen haben . . . wan unsere Häbetgleubigen solchen Urben fan¬

den heten in kriegsleüffenn on zwifel wer unsers torf von desentwägen

verbränt worden , als da undervogt felix seiler gespürt hat das ich^

solches der hohen oberkeit [ VII in den Freien Aemtem reg . Orte ] kla¬

gen soll hat er Ordnung geben das solches us dem Urben usgrisen ist

worden , dises ist aber schon darvor den vogt fenderi von wolen [ Fähn¬

rich Hans Kuhn ? ] kuntbar wordten . dise sachenn sindt wider freien

ämpterische rächt auch wider manlähens Rächt auch wider den hochober-

keitlichen Urben oder . . . breinigung so von hocher oberkeit ist be-

schähen uff den ffünfften . tag augsten Anno fünfzechen hundert nüntzig

und drei . "

[6 . ] Die Dorfmeier Ulrich Blattmer und Kaspar Meier beklagten
sich , der Zwingherr habe sie , da sie ohne dessen Einverständ¬
nis dem Felix Huber Bauholz gegeben hätten , vor den Rat von
Mellingen zitiert . Die . Ratsherren hätten in der Folge über
die Dorfmeier eine Busse verhängt und diesen , weil sie sich

zuvor vor dem Gericht [ in Tägerig ] hätten rechtfertigen
wollen und die Busse zu entrichten nicht bereit gewesen
seien , angedroht , sie ins Gefängnis zu werfen . Die oberwähn¬
te Bereinigung halte jedoch in dieser Hinsicht folgendes

fest : "Wan personen zuo tägerig rächt buten so soll ein Zwingh[err]

sei darb ei bliben lasenn Jhnenn wider rächt nützit zuofüegen weder mit

gefqncknusen noch anderem " .
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[7 . ] In dieser Bereinigung werde auch bestimmt , dass auf das
obrigkeitliche Mannlehen keine neuen Lasten gelegt werden
dürften . Zu diesem Mannlehen gehörten auch 15 Jucharten Holz
und Feld , welche "lut wetiger briefen und ussag schwartz Ruodi meiers
. . . bds an ein sohilig"  mit keinen weiteren Abgaben belastet
seien . Davon seien nun aber 4 Jucharten abgetrennt und ein¬
geschlagen , zu einem speziellen Mannlehen erklärt und schon
zweimal für einen bestimmten Bodenzins verliehen worden.

Dieser Einschlag sei für den Weidgang der Gemeinde Tägerig
von grossem Schaden . Im weitern sei auf eine Wiese , "so gmein
werak ist ", ein Viertel Kernen Bodenzins geschlagen worden.

[8 . ] Schliesslich sei Tägerig vertraglich verpflichtet worden,
für einen neu zu erstellenden , 600 bis 700 Schritt langen
Zaun das Holz zu liefern.

Aus all diesen oben angeführten und weitern Gründen wäre es wohl
ratsam , wenn der Landvogt [ Sebastian Emanuel Tanner ] und der
Landschreiber [Beat Kaspar Zurlauben ] von den [ in den Freien Aem-
tern ] reg . Orten die Kompetenz erhielten , dieses obrigkeitliche
Mannlehen zu visitieren , "filichter wirt Jn Junefarsall [universal ?J undt
partickel dass dis manlähen nit nur ein Mallen dem heren lant [ vogt ] oder ho-
eher oberkeit ist Verwürckt . . . worden, könte hiemit das hochoberkeitliche
manlähen uff sin allte formidet nach manlähens bruch und freien ämpterischen
Rächt gestelt werden . "
[Weitere Klagepunkte : ]
- Vogt Felix [ Seiler ] habe sich geweigert , dem Landvogt das Fast-

nachtshuhn zu geben.
- "Vonn denn Grichtskosten"

f- Obwohl Tägerig [ jährlich ] über 50 Klafter Holz an Mellingen
liefern müsse , was ohnehin schon eine schwere Belastung dar¬
stelle , verlange der neue Zwingherr [bei seinem Amtsantritt]
jeweils auch noch einige Tannen . Liefere man diese nicht , so
werde mit Gewalt gedroht.

- "Von dem neüwen gmeindt Brief so wir Jets solen llösen Zu Meligenn . "
- "Von dem Buosen Rodell"

lj --Wer hier der Kläger ist , kann nicht ermittelt werden.
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